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Der Versicherungsschutz 

1 Gegenstand der Versicherung, Vermögens-
schaden, Versicherungsnehmer 

1.1  Der Versicherer bietet dem Versicherungsnehmer 
Versicherungsschutz für den Fall, dass er wegen eines 
bei der Ausübung beruflicher Tätigkeit von ihm selbst 
oder einer Person, für die er nach dem Gesetz einzu-
stehen hat, begangenen Verstoßes von einem anderen 
auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen für 
einen Vermögensschaden verantwortlich gemacht wird. 
Ausgenommen sind Ansprüche auf Rückforderung von 
Gebühren oder Honoraren sowie Erfüllungsansprüche 
und Erfüllungssurrogate.  
1.2  Vermögensschäden sind solche Schäden, die 
weder Personenschäden (Tötung, Verletzung des Kör-
pers oder Schädigung der Gesundheit von Menschen) 
noch Sachschäden (Beschädigung, Verderben, Ver-
nichtung oder Abhandenkommen von Sachen, insbe-
sondere auch von Geld und geldwerten Zeichen) sind, 
noch sich aus solchen von dem Versicherungsnehmer 
oder einer Person, für die er einzutreten hat, verur-
sachten Schäden herleiten. 
1.3  Als Gesellschafter / Mitinhaber im Sinne dieser 
Bedingungen gelten Personen, die ihren Beruf nach 
außen hin gemeinschaftlich ausüben, ohne Rücksicht 
darauf, wie ihre vertraglichen Beziehungen untereinan-
der (Innenverhältnis) geregelt sind. Ein Ausschluss-
grund nach Ziffer 4 oder ein Rechtsverlust nach Ziffer 5 
sowie nach Ziffer 6, der in der Person eines Gesell-
schafters/ Mitinhabers vorliegt, geht zu Lasten aller 
Gesellschafter/ Mitinhaber. 
1.4  Falls eine juristische Person für sich selbst Versi-
cherung nimmt, besteht der Versicherungsschutz hin-
sichtlich der ihren Organen und Angestellten zur Last 
fallenden Verstöße, soweit sie diese gesetzlich zu ver-
treten hat, und zwar mit der Maßgabe, dass in der Per-
son des Verstoßenden gegebene subjektive Umstände, 
durch welche der Versicherungsschutz beeinflusst wird 
(vgl. z. B. Ziffer 4.5 oder 4.6), als bei der Versiche-
rungsnehmerin selbst vorliegend gelten. 

2 Vorwärts- und Rückwärtsversicherung 

2.1  Die Vorwärtsversicherung umfasst die Folgen aller 
vom Beginn des Versicherungsschutzes an (Ziffer 3) bis 
zum Ablauf des Vertrages vorkommenden Verstöße.  
2.2  Die Rückwärtsversicherung bietet, sofern verein-
bart und im Versicherungsschein dokumentiert, Versi-
cherungsschutz gegen in der Vergangenheit vorge-
kommene Verstöße, welche dem Versicherungsneh-
mer, versicherten Personen oder seinen Gesellschafter/ 
Mitinhabern bis zum Abschluss der Rück-
wärtsversicherung nicht bekannt geworden sind. Bei 
Antragstellung ist die zu versichernde Zeit nach An-
fangs- und Endpunkt zu bezeichnen. Ein Verstoß gilt 
als bekannt, wenn ein Vorkommnis vom Versiche-
rungsnehmer oder von versicherten Personen als – 
wenn auch nur möglicherweise – objektiv fehlsam er-
kannt oder ihnen, wenn auch nur bedingt, als fehlsam 
bezeichnet worden ist, auch wenn Schadenersatzan-
sprüche weder erhoben noch angedroht noch befürch-
tet worden sind. 
2.3  Wird ein Schaden durch fahrlässige Unterlassung 
verursacht, gilt im Zweifel der Verstoß als an dem Tag 
begangen, an welchem die versäumte Handlung spä-
testens hätte vorgenommen werden müssen, um den 

Eintritt des Schadens abzuwenden. Dieser Zeitpunkt 
wird spätestens mit Ende des Versicherungsvertrages 
angenommen, wenn kein Versicherungsschutz durch 
einen nachfolgenden Versicherer gewährt wird. 
2.4  Nachhaftung 
2.4.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Folgen 
aller während der Versicherungsdauer begangenen 
Verstöße, die dem Versicherer nicht später als fünf 
Jahre nach Beendigung des Versicherungsvertrages 
gemeldet werden. 
2.4.2 Fällt das versicherte Interesse vollständig und 
dauerhaft allein aus altersbedingten oder gesundheitli-
chen Gründen weg, so umfasst der Versicherungs-
schutz die Folgen aller während der Versicherungsdau-
er begangenen Verstöße. 
2.5  Wechsel des Versicherers 
2.5.1 Mitversichert sind Versicherungsfälle, die erst-
malig während der Laufzeit dieses Vertrages geltend 
gemacht und vom Versicherungsnehmer unverzüglich 
(Ziffer 5.2.1) angezeigt worden sind, wenn 
2.5.1.1  dieser Vertrag unmittelbar im Anschluss an 
einen weiteren oder mehreren Versicherungsverträgen 
der gleichen Art (Vorversicherung stellt eine Vermö-
gensschaden-Haftpflicht- / Berufs- Haftpflicht- Versiche-
rung für die beim Versicherer versicherte Tätigkeit / 
versichertes Risiko dar), die in zeitlicher Abfolge bis 
zum Beginn der Vorversicherung bestanden haben, 
begonnen hat, 
2.5.1.2  der zugrunde liegende Verstoß während der 
Laufzeit der Vorversicherung erfolgt ist, 
2.5.1.3  der Versicherungsnehmer keine eigenen ver-
sicherungsvertraglichen Pflichten verletzt hat und 
2.5.1.4  der Vorversicherer allein wegen des Ablaufs 
der versicherungsvertraglichen Nachmeldefrist keinen 
Versicherungsschutz mehr zu gewährleisten hat. 
2.5.2 Versicherungsschutz besteht in Höhe des zum 
Zeitpunkt des Verstoßes unverbrauchten Teils der 
Versicherungssumme der Vorversicherung. 
Die Ersatzleistung ist auf den Umfang der zum Zeit-
punkt des Verstoßes bestehenden Vorversicherung 
begrenzt, wobei ein über den Rahmen dieses Vertrages 
hinausgehender Versicherungsschutz ausgeschlossen 
ist. 

3 Beginn und Umfang des Versicherungsschut-
zes 

3.1 Vorläufige Deckung 
3.1.1 Die vorläufige Deckung wird mit entsprechender 
Erklärung des Versicherers ab dem vereinbarten Zeit-
punkt wirksam. 
3.1.2 Die vorläufige Deckung richtet sich nach den 
Vertragsgrundlagen, die dem endgültigen Versiche-
rungsvertrag zugrunde liegen sollen. Der Versiche-
rungsnehmer erhält die für die vorläufige Deckung und 
den endgültigen Versicherungsvertrag geltenden Versi-
cherungsbedingungen und die Information für Versi-
cherungsnehmer zusammen mit dem Versicherungs-
schein, auf Wunsch auch zu einem früheren Zeitpunkt. 
3.2 Hauptvertrag 
3.2.1 Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich 
einer anderen Vereinbarung mit der Einlösung des 
Versicherungsscheines durch Zahlung der Prämie 
gemäß Ziffer 8.2.1, der im Antrag angegebenen Kosten 
und etwaiger öffentlicher Abgaben. 
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3.2.2 Wird die erste oder einmalige Prämie erst nach 
dem als Beginn der Versicherung festgesetzten Zeit-
punkt eingefordert, dann aber ohne Verzug bezahlt, 
beginnt der Versicherungsschutz mit dem vereinbarten 
Zeitpunkt. 
3.3 Umfang des Versicherungsschutzes 
3.3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Abwehr 
unbegründeter Schadenersatzansprüche und die Frei-
stellung des Versicherungsnehmers von berechtigten 
Schadensersatzverpflichtungen. 
Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, 
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, 
rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Ver-
gleichs zur Entschädigung verpflichtet ist und der Ver-
sicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und 
Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zu-
stimmung des Versicherers abgegeben oder geschlos-
sen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit 
der Haftpflichtanspruch auch ohne Anerkenntnis oder 
Vergleich bestanden hätte. 
3.3.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle zur Bei-
legung oder Abwehr des Haftpflichtanspruchs ihm 
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des 
Versicherungsnehmers abzugeben. 
3.3.3 Die Versicherungssumme stellt den Höchstbe-
trag der dem Versicherer – abgesehen vom Kosten-
punkt (s. Ziffer 3.6) – in jedem einzelnen Versiche-
rungsfall obliegenden Leistung dar und zwar mit der 
Maßgabe, dass nur eine einmalige Leistung der Versi-
cherungssumme in Frage kommt: 
3.3.3.1  gegenüber mehreren entschädigungspflichti-
gen Personen, auf welche sich der Versicherungs-
schutz erstreckt, 
3.3.3.2  bezüglich eines aus mehreren Verstößen 
stammenden einheitlichen Schadens, 
3.3.3.3  bezüglich sämtlicher Folgen eines Verstoßes, 
ungeachtet dessen, ob diese auf dem Verschulden des 
Versicherungsnehmers oder einer von ihm herangezo-
genen Hilfsperson beruhen. 
3.4  Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, 
beträgt die Höchstleistung des Versicherers für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres das 
Zweifache der Versicherungssumme. 
3.5  Von der Summe, die vom Versicherungsnehmer 
aufgrund richterlichen Urteils oder eines vom Versiche-
rer genehmigten Anerkenntnisses oder Vergleichs zu 
bezahlen ist (Haftpflichtsumme), wird der Versiche-
rungsnehmer, sofern nicht anderweitig vereinbart, mit 
einem Selbstbehalt von mindestens 250 EUR (Min-
destselbstbehalt), höchstens jedoch mit einem Selbst-
behalt von 1.500 EUR beteiligt. 
3.5.1 Vereinnahmte Gebühren oder Honorare werden 
auf die Schadenleistung nicht angerechnet. Ein An-
spruch auf Rückforderung von Gebühren oder Honora-
ren fällt nicht unter den Versicherungsschutz. 
3.5.2 Es ist ohne Zustimmung des Versicherers nicht 
zulässig, dass der Versicherungsnehmer Abmachungen 
trifft oder Maßnahmen geschehen lässt, die darauf 
hinauslaufen, dass ihm seine Selbstbeteiligung erlas-
sen, gekürzt oder ganz oder teilweise wieder zugeführt 
wird. Widrigenfalls mindert sich die Haftpflichtsumme 
um den entsprechenden Betrag. 
3.6  Die Versicherung umfasst die gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten der Abwehr des von einem 
Dritten erhobenen Anspruches, soweit die Aufwendung 
der Kosten den Umständen nach geboten ist. Dies gilt 

auch dann, wenn sich der Anspruch als unbegründet 
erweist. 
Die Kosten einer wegen eines gedeckten Haft-
pflichtanspruchs mit Zustimmung des Versicherers vom 
Versicherungsnehmer betriebenen negativen Feststel-
lungsklage oder Nebenintervention gehen zu Lasten 
des Versicherers. 
Die Versicherung umfasst auch die Kosten der Vertei-
digung in einem Straf- oder Disziplinarverfahren, das 
wegen eines Verstoßes eingeleitet wurde, welche die 
Verantwortlichkeit des Versicherungsnehmers einem 
Dritten gegenüber zur Folge haben könnte, sofern diese 
Kosten auf Weisung des Versicherers aufgewendet 
wurden. Der Versicherer hat die Kosten auf Verlangen 
des Versicherungsnehmers vorzuschießen. 
Sofern nicht im Einzelfall mit dem Versicherer etwas 
anderes vereinbart ist, werden die Rechtsanwaltskosten 
entsprechend den Gebührensätzen des RATG über-
nommen. 
3.6.1 Übersteigt der geltend gemachte Haftpflichtan-
spruch die Versicherungssumme, trägt der Versicherer 
die Gebühren und Pauschalsätze nur nach der der 
Versicherungssumme entsprechenden Wertklasse. 
Dies gilt sowohl bei der Abwehr unberechtigter Scha-
denersatzansprüche als auch bei der Freistellung des 
Versicherungsnehmers von berechtigten Schadener-
satzverpflichtungen. Bei den nicht durch Pauschalsätze 
abzugeltenden Auslagen tritt eine verhältnismäßige 
Verteilung auf Versicherer und Versicherungsnehmer 
ein. 
3.6.2 Übersteigt der Haftpflichtanspruch nicht den 
Betrag des Mindest- oder eines vereinbarten festen 
Selbstbehalts, treffen den Versicherer keine Kosten.  
3.6.3 Sofern ein Versicherungsnehmer sich selbst 
vertritt oder durch einen Gesellschafter / Mitinhaber 
oder Mitarbeiter vertreten lässt, werden ihnen nur die 
Barauslagen erstattet. 
3.6.4 Über Weisung des Versicherers oder von ihm 
selbst aufgewendete Kosten werden nicht als Leistun-
gen auf die Versicherungssumme angerechnet (vgl. 
aber Ziffer 3.6.1). 
3.6.5 Bei der Inanspruchnahme vor ausländischen 
Gerichten ersetzt der Versicherer begrenzt auf seine 
Leistungspflicht Kosten höchstens nach der der Versi-
cherungssumme entsprechenden Wertklasse nach 
österreichischem Kosten- und Gebührenrecht, sofern 
nicht im Einzelfall mit dem Versicherer etwas anders 
vereinbart ist. 
3.7  An der Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, die 
zur Abwendung der zwangsweisen Beitreibung der 
Haftpflichtsumme zu leisten ist, beteiligt sich der Versi-
cherer in demselben Umfange wie an der Ersatzlei-
stung, höchstens jedoch bis zur Höhe der Versiche-
rungssumme. 
3.8  Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung 
eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befrie-
digung oder Vergleich am Verhalten des Versiche-
rungsnehmers scheitert oder falls der Versicherer sei-
nen vertragsmäßigen Anteil zur Befriedigung des Ge-
schädigten zur Verfügung stellt, hat der Versicherer für 
den von der Weigerung bzw. der Verfügungsstellung an 
entstehenden Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen 
und Kosten nicht aufzukommen. 
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4 Ausschlüsse 

Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haft-
pflichtansprüche 
4.1  welche vor ausländischen Gerichten geltend ge-
macht werden – dies gilt auch im Falle einer  inländi-
schen Exekutionsbewilligung; wegen Verletzung oder 
Nichtbeachtung ausländischen Rechts; wegen einer im 
Ausland vorgenommenen Tätigkeit. 
Dieser Ausschluss gilt nicht für die Staaten der Euro-
päischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes 
und die Schweiz. 
Soweit hiernach Versicherungsschutz besteht, gilt: Der 
Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf Ansprüche 
aus Tätigkeiten, die über ausländische Tochtergesell-
schaften, ausländische Niederlassungen, ausländische 
Zweigstellen jeglicher Art oder über durch Kooperati-
onsvereinbarungen verbundene Firmen im Ausland 
ausgeübt werden, soweit diese nicht durch eine beson-
dere Vereinbarung eingeschlossen sind. 
4.2  soweit sie auf Grund Vertrages oder besonderer 
Zusagen (z.B. Erfolgs- oder Garantiezusagen) über den 
Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen; 
4.3  aus der Überschreitung von Voranschlägen und 
Krediten, aus der entgeltlichen oder unentgeltlichen 
Vermittlung oder Empfehlung von Geld-, Grundstücks- 
und anderen wirtschaftlichen Geschäften; 
4.4  wegen Schäden, welche durch Fehlbeträge bei der 
Kassenführung, durch Verstöße beim Zahlungsakt, 
durch Veruntreuung des Personals des Versicherten 
entstehen; 
4.5  wegen Schadenstiftung durch wissentliches Ab-
weichen von Gesetz, Vorschrift, Anweisung oder Be-
dingung des Machtgebers (Berechtigten) oder durch 
sonstige wissentliche Pflichtverletzung. 
Werden gegen den Versicherungsnehmer Vorwürfe 
wegen wissentlicher Pflichtverletzung erhoben, welche 
strittig sind, besteht in Erweiterung der Ziffer 3.6 Ab-
wehrschutz. Bei rechtskräftiger Feststellung einer wis-
sentlichen Pflichtverletzung sind die vom Versicherer 
vorgeleisteten Prozess- und sonstigen Abwehrkosten 
zurückzuerstatten. 
4.6  von Angehörigen des Versicherungsnehmers 
sowie von Personen, welche mit ihm in häuslicher Ge-
meinschaft leben, es sei denn, was die Ansprüche von 
Angehörigen und in häuslicher Gemeinschaft Lebenden 
anlangt, dass es sich um Ansprüche eines Mündels 
gegen seinen Vormund handelt. Als Angehörige gelten: 
4.6.1 der Ehegatte des Versicherungsnehmers, der 
Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsge-
setzes oder einer vergleichbaren Partnerschaft nach 
dem Recht anderer Staaten; 
4.6.2 wer mit dem Versicherungsnehmer in gerader 
Linie verwandt oder verschwägert oder im zweiten 
Grade der Seitenlinie verwandt ist. 
4.7  aus der Tätigkeit des Versicherungsnehmers als 
Leiter, Vorstands-, Aufsichtsrats- oder Beiratsmitglied 
privater oder öffentlich-rechtlicher Unternehmen, Ver-
eine, Verbände und als Syndikus; 
4.8  Schadenersatzansprüche von juristischen Perso-
nen und von sonstigen Gesellschaften, wenn ein Anteil 
von mindestens 25 % dem Versicherungsnehmer oder 
Versicherten oder einem Angehörigen des Versiche-
rungsnehmers oder Versicherten gehört, sind von der 
Versicherung gleichfalls ausgeschlossen. Gleiches gilt, 
falls der Versicherungsnehmer eine juristische Person 

oder sonstige Gesellschaft ist, für Haftpflichtansprüche 
von Personen, die am Versicherungsnehmer einen 
Anteil von mindestens 25 % halten; 
4.9  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben 
Vertragsstrafen, Bußen und Entschädigungen mit Straf-
charakter (z. B. punitive oder exemplary damages). 

Der Versicherungsfall 

5 Versicherungsfall, Obliegenheiten, Zahlung 

5.1 Versicherungsfall 
Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist der 
Verstoß, der Haftpflichtansprüche gegen den Versiche-
rungsnehmer zur Folge hat oder haben könnte. 
5.2 Obliegenheiten im Versicherungsfall 
5.2.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer (vgl. 
Ziffer 11) unverzüglich, spätestens innerhalb von zwei 
Wochen, in geschriebener Form anzuzeigen. 
5.2.2 Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder 
eine Diversion oder ein Zahlungsbefehl erlassen, hat 
der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüg-
lich Anzeige zu erstatten, auch wenn er den Versiche-
rungsfall selbst bereits angezeigt hat. Gegen Zahlungs-
befehle oder Verfügungen von Verwaltungsbehörden 
auf Schadenersatz hat er, ohne die Weisung des Ver-
sicherers abzuwarten, fristgemäß Einspruch zu erheben 
und die erforderlichen Rechtsbehelfe zu ergreifen. 
5.2.3 Macht der Geschädigte seinen Anspruch gegen-
über dem Versicherungsnehmer geltend, ist dieser zur 
Anzeige innerhalb von zwei Wochen nach der Erhe-
bung des Anspruchs verpflichtet. 
5.2.4 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein An-
spruch gerichtlich geltend gemacht, Verfahrenshilfe 
beantragt oder wird ihm gerichtlich der Streit verkündet, 
so ist der Versicherungsnehmer zusätzlich verpflichtet, 
dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu erstatten. 
Das gleiche gilt im Falle einer zur Sicherung der Exeku-
tion angeordneten Maßnahme, einer einstweiligen 
Verfügung oder eines Verfahrens zur Sicherung von 
Beweisen.  
5.2.5 Durch die Absendung der Anzeige werden die 
Fristen gewahrt. Für die Erben des Versicherungsneh-
mers tritt an Stelle der Zwei-Wochenfrist jeweils eine 
Frist von einem Monat. 
5.3 Mitwirkung des Versicherungsnehmers 
5.3.1 Der Versicherungsnehmer ist, soweit für ihn 
zumutbar, verpflichtet, unter Beachtung der Weisungen 
des Versicherers, insbesondere auch hinsichtlich der 
Auswahl des Prozessbevollmächtigten, für die Abwen-
dung und Minderung des Schadens zu sorgen und alles 
zu tun, was zur Klarstellung des Schadenfalles dient. Er 
hat den Versicherer bei der Abwehr des Schadens 
sowie bei der Schadenermittlung und -regulierung zu 
unterstützen, ihm ausführliche und wahrheitsgemäße 
Schadenberichte zu erstatten, alle Tatumstände, wel-
che auf den Schadenfall Bezug haben, mitzuteilen und 
alle nach Ansicht des Versicherers für die Beurteilung 
des Schadenfalls erheblichen Schriftstücke einzusen-
den. 
5.3.2 Eine Streitverkündung seitens des Versiche-
rungsnehmers an den Versicherer ist nicht erforderlich. 
Die Kosten einer solchen werden vom Versicherer nicht 
ersetzt. 
5.4 Zahlungen des Versicherers 
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Der Versicherer hat die Entschädigung binnen zwei 
Wochen von dem Zeitpunkte an zu leisten, in welchem 
der Dritte vom Versicherungsnehmer befriedigt oder der 
Anspruch des Dritten durch rechtskräftiges Urteil, durch 
Anerkenntnis oder Vergleich festgestellt worden ist. 
Soweit gemäß Ziffer 3.6 Kosten zu ersetzen sind, ist die 
Entschädigung binnen zwei Wochen von der Mitteilung 
der Berechnung an zu leisten. 
Ist die vom Versicherungsnehmer an den Dritten zu 
bewirkende Leistung durch Vergleich, Anerkenntnis 
oder Urteil festgestellt, so ist der Versicherer nach vor-
heriger Benachrichtigung des Versicherungsnehmers 
berechtigt und auf Verlangen des Versicherungsneh-
mers verpflichtet, die Zahlung an den Dritten zu bewir-
ken. 

6 Rechtsverlust 

Wird eine Obliegenheit verletzt, die dem Versicherer 
gegenüber zu erfüllen ist, ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. 
Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Oblie-
genheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die 
Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen. 
Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verlet-
zung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der dem Versicherer oblie-
genden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig 
verletzt hat. 

Das Versicherungsverhältnis 

7 Versicherung für fremde Rechnung, Abtreten 
des Versicherungsanspruchs, Rückgriffsan-
sprüche 

7.1 Versicherung für fremde Rechnung 
7.1.1 Soweit sich die Versicherung auf Haftpflichtan-
sprüche erstreckt, die gegen andere Personen als den 
Versicherungsnehmer selbst gerichtet sind (mitversi-
cherte Personen), finden alle in dem Versicherungs-
vertrag bezüglich des Versicherungsnehmers getroffe-
nen Bestimmungen auch auf diese Personen sinnge-
mäße Anwendung. Der Versicherungsnehmer bleibt 
neben der versicherten Person für die Erfüllung der 
Obliegenheiten verantwortlich. 
7.1.2 Versicherte Personen können ihre Versiche-
rungsansprüche selbständig geltend machen. 
7.1.3 Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen 
versicherte Person sind, soweit nichts anderes verein-
bart ist, von der Versicherung ausgeschlossen. 
7.2  Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgül-
tigen Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers 
weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Ab-
tretung an den geschädigten Dritten ist zulässig. 
7.3 Rückgriffsansprüche 
7.3.1 Rückgriffsansprüche des Versicherungsnehmers 
gegen Dritte, ebenso dessen Ansprüche auf Kostener-
satz, auf Rückgabe hinterlegter und auf Rückerstattung 

bezahlter Beträge sowie auf Zession der Ersatzansprü-
che gehen in Höhe der vom Versicherer geleisteten 
Zahlung ohne weiteres auf diesen über. Der Übergang 
kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 
geltend gemacht werden. Der Versicherer kann die 
Ausstellung einer den Forderungsübergang nachwei-
senden Urkunde verlangen. 
7.3.2 Rückgriff gegen Angestellte des Versicherungs-
nehmers wird nur genommen, wenn der Angestellte 
seine Pflichten vorsätzlich oder wissentlich verletzt hat. 
7.3.3 Hat der Versicherungsnehmer auf einen An-
spruch gemäß Ziffer 7.3.1 oder ein zu dessen Siche-
rung dienendes Recht verzichtet, bleibt der Versicherer 
nur insoweit verpflichtet, als der Versicherungsnehmer 
beweist, dass die Verfolgung des Anspruchs ergebnis-
los geblieben wäre. 

8 Prämienzahlung, Prämienregulierung Prä-
mienrückerstattung 

8.1 Vorläufige Deckung 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, eine Prämie 
für die vorläufige Deckung zu zahlen, soweit der Haupt-
vertrag mit dem Versicherer der vorläufigen Deckung 
nicht zustande kommt. Diese entspricht der Laufzeit der 
vorläufigen Deckung in Höhe des Teils der Prämie, die 
beim Zustandekommen des Hauptvertrages für diesen 
zu zahlen wäre. 
Der Versicherungsschutz aus einer vorläufigen Dec-
kung entfällt rückwirkend, wenn der Versicherungs-
nehmer die Erst- oder einmalige Prämie für den endgül-
tigen Versicherungsvertrag nicht rechtzeitig gezahlt hat. 
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich 
nach Zugang der Deckungszusage und der Zahlungs-
aufforderung erfolgt. 
8.2 Erstprämie des Hauptvertrages 
8.2.1 Die erste oder einmalige Prämie ist unverzüglich 
nach Ablauf von zwei Wochen nach Abschluss des 
Versicherungsvertrages zu zahlen, jedoch nicht vor 
dem vereinbarten und im Versicherungsschein angege-
benen Beginn des Versicherungsschutzes. Ist die Zah-
lung der Jahresprämie in Raten vereinbart, gilt die erste 
Rate als Erstprämie. 
8.2.2 Wird die erste oder einmalige Prämie nicht in-
nerhalb von zwei Wochen nach Abschluss des Versi-
cherungsvertrages oder im Falle des späteren Beginns 
des Versicherungsschutzes nicht innerhalb von zwei 
Wochen nach dem im Versicherungsschein genannten 
Versicherungsbeginn und nach Aufforderung zur Prä-
mienzahlung bezahlt, ist der Versicherer, solange die 
Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat. Tritt der Versicherer wegen Zahlungsver-
zugs der Erstprämie zurück, kann er eine angemessene 
Geschäftsgebühr verlangen. 
8.2.3 Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des 
Eintritts des Versicherungsfalls und nach Ablauf der in 
Ziffer 8.2.2 genannten Frist noch nicht bezahlt, ist der 
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Dies 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
In Ansehung der Leistungsfreiheit gilt die in Ziffer 8.2.2 
genannte Frist als gewahrt, wenn die bis zum Eintritt 
der Fälligkeit veranlasste Zahlung in der Folge beim 
Versicherer eingeht. 
8.3 Folgeprämie des Hauptvertrages 
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8.3.1 Die nach Beginn des Versicherungsschutzes 
(Ziffer 3.2) zahlbaren regelmäßigen Folgeprämien sind 
an den im Versicherungsschein festgesetzten Zah-
lungsterminen und sonstige Prämien bei Bekanntgabe 
an den Versicherungsnehmer zuzüglich etwaiger öf-
fentlicher Abgaben zu entrichten. 
8.3.2 Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, 
kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf 
dessen Kosten in geschriebener Form eine Zahlungs-
frist von mindestens zwei Wochen bestimmen. Dabei 
sind die rückständigen Beiträge der Prämie, Zinsen und 
Kosten im Einzelnen zu beziffern und die Rechtsfolgen 
anzugeben, die nach den folgenden zwei Absätzen mit 
dem Fristablauf verbunden sind. 
8.3.2.1  Tritt der Verstoß nach dem Ablauf der in Ziffer 
8.3.2 genannten Frist ein und ist der Versicherungs-
nehmer zur Zeit des Eintritts mit der Zahlung der Prä-
mie in Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpflichtet. 
In Ansehung der Leistungsfreiheit gilt die in Ziffer 8.3.2 
genannte Frist als gewahrt, wenn die bis zum Eintritt 
der Fälligkeit veranlasste Zahlung in der Folge beim 
Versicherer eingeht. 
8.3.2.2  Der Versicherer kann nach Fristablauf den 
Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, sofern 
der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der ge-
schuldeten Prämie in Verzug ist. 
8.3.3 Ist vereinbart, dass der Versicherer die jeweils 
fälligen Prämien von einem Konto einzieht und kann 
eine Prämie aus Gründen, die der Versicherungsneh-
mer zu vertreten hat, nicht fristgerecht eingezogen 
werden oder widerspricht der Versicherungsnehmer 
einer berechtigten Einziehung von seinem Konto, gerät 
er in Verzug und es können ihm auch die daraus ent-
stehenden Kosten in Rechnung gestellt werden. Der 
Versicherer ist zu weiteren Abbuchungsversuchen 
berechtigt, aber nicht verpflichtet. 
Ist die Einziehung einer Prämie aus Gründen, die der 
Versicherungsnehmer nicht zu vertreten hat, nicht mög-
lich, so kommt er erst in Verzug, wenn er nach einer 
Zahlungsaufforderung in geschriebener Form nicht 
fristgerecht zahlt. 
Kann aufgrund eines Einspruchs oder aus anderen 
Gründen eine Prämie nicht eingezogen werden, so 
kann der Versicherer von weiteren Einzugsversuchen 
absehen und den Versicherungsnehmer in geschriebe-
ner Form zur Zahlung durch Überweisung auffordern. 
8.4 Prämienregulierung 
8.4.1 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach 
Erhalt einer Aufforderung des Versicherers, welche 
auch durch einen der Prämienrechnung aufgedruckten 
Hinweis erfolgen kann, Mitteilung darüber zu machen, 
ob und welche Änderung in dem versicherten Risiko 
gegenüber den zum Zwecke der Prämienbemessung 
gemachten Angaben eingetreten ist. Diese Anzeige ist 
innerhalb eines Monats nach Erhalt der Aufforderung zu 
machen. Auf Verlangen des Versicherers sind die An-
gaben durch die Geschäftsbücher oder sonstige Belege 
nachzuweisen. 
8.4.2 Aufgrund der Änderungsanzeige oder sonstiger 
Feststellungen wird die Prämie entsprechend dem 
Zeitpunkt der Veränderung richtig gestellt. 
8.4.3 Unterlässt es der Versicherungsnehmer, die 
obige Anzeige rechtzeitig zu erstatten, so kann der 
Versicherer für die Zeit, für welche die Angaben zu 
machen waren, an Stelle der Prämienregulierung (Ziffer 

8.4.1) als nachzuzahlende Prämie einen Betrag in Höhe 
der für diese Zeit bereits gezahlten Prämie verlangen. 
Werden die Angaben nachträglich, aber noch innerhalb 
zweier Monate nach Empfang der Aufforderung zur 
Nachzahlung gemacht, so ist der Versicherer verpflich-
tet, den zuviel gezahlten Teil der Prämie zu-
rückzuerstatten. 
8.5 Prämienrückerstattung 
Wird der Versicherungsvertrag während der Versiche-
rungsperiode oder sonst vorzeitig aufgelöst, so gebührt 
dem Versicherer die Prämie nur für die bis dahin ver-
strichene Vertragslaufzeit. Dies gilt auch in den Fällen, 
in denen die Prämie auf mehrere Jahre vorausbezahlt 
war oder das Verhältnis infolge Kündigung im Schaden-
fall (Ziffer 9.3) endet. 

9 Vertragsdauer, Kündigung, Erlöschen 

9.1 Vorläufige Deckung 
Die vorläufige Deckung endet spätestens zu dem Zeit-
punkt, zu dem nach einem vom Versicherungsnehmer 
geschlossenen Hauptvertrag oder einem weiteren Ver-
trag über vorläufige Deckung ein gleichartiger Ver-
sicherungsschutz beginnt. 
Kommt der endgültige Versicherungsvertrag nicht zu-
stande, weil der Versicherungsnehmer einen Wider-
spruch nach § 5 Abs. 1 VersVG erklärt, endet die vor-
läufige Deckung mit dem Zugang des Widerspruchs 
beim Versicherer. 
Ist die vorläufige Deckung befristet, endet sie automa-
tisch mit Fristablauf. Absatz 1 bleibt unberührt. 
Ist die vorläufige Deckung unbefristet, kann jede Ver-
tragspartei ohne Einhaltung einer Frist in geschriebener 
Form kündigen. Die Kündigung des Versicherers wird 
erst nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang wirk-
sam. Absatz 1 bleibt unberührt. 
9.2 Hauptvertrag 
Der Vertrag ist zunächst für die in dem Versicherungs-
schein festgesetzte Zeit abgeschlossen. Beträgt diese 
mindestens ein Jahr, bewirkt die Unterlassung rechts-
wirksamer Kündigung eine Verlängerung des Vertrages 
jeweils um ein Jahr. Die Kündigung ist rechtswirksam, 
sofern sie spätestens drei Monate vor dem jeweiligen 
Ablauf des Vertrages dem Vertragspartner zugegangen 
ist. 
9.3 Kündigung im Schadenfall 
9.3.1 Hat nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles 
der Versicherer seine Verpflichtung zur Leistung der 
Entschädigung dem Versicherungsnehmer gegenüber 
anerkannt oder die Leistung der fälligen Entschädigung 
verweigert, so ist jeder Teil berechtigt, das Versiche-
rungsverhältnis zu kündigen. Das gleiche gilt, wenn der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer die Weisung 
erteilt, es über den Anspruch des Dritten zum Rechts-
streit kommen zu lassen. 
9.3.2 Die Kündigung ist nur innerhalb eines Monats 
seit der Anerkennung der Entschädigungspflicht oder 
der Verweigerung der Entschädigung oder seit Eintritt 
der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten 
ergangenen Urteils zulässig. Der Versicherer hat hier-
bei eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. 
Der Versicherungsnehmer kann nicht für einen späte-
ren Zeitpunkt als den Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode kündigen. 
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9.3.3 Die Kündigung ist nur dann rechtzeitig erklärt, 
wenn sie dem Vertragspartner innerhalb der jeweils 
vorgeschriebenen Frist zugegangen ist. 
9.4 Erlöschen des Versicherungsschutzes 
9.4.1 Fällt ein versichertes Risiko vollständig und 
dauerhaft in Wegfall, so erlischt die Versicherung be-
züglich dieses Risikos. Als Wegfall des versicherten 
Risikos gilt auch der Wegfall oder die Einschränkung 
einer behördlichen Zulassung zur Ausübung der versi-
cherten Tätigkeit. 
9.4.2 Dem Versicherer gebührt in diesem Fall die 
Prämie, die er hätte erheben können, wenn die Versi-
cherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden 
wäre, in welchem der Versicherer von dem Wegfall des 
Interesses Kenntnis erlangt.  

10 Verjährung, Klagefrist, Gerichtsstand 

10.1 Verjährung 
Die Verjährung der Ansprüche aus dem Versicherungs-
vertrag richtet sich nach § 12 VersVG. 
10.2 Zuständiges Gericht 
Die Zuständigkeit des Gerichts für die sich aus dem 
Versicherungsverhältnis entstehenden Rechtsstreitig-
keiten ergibt sich aus dem Gesetz über die Ausübung 
der Gerichtsbarkeit und die Zuständigkeit der ordentli-
chen Gerichte in bürgerlichen Rechtssachen (Jurisdikti-
onsnorm - JN), insbesondere aus §§ 65 ff. JN. 
10.3  Die Rechte und Pflichten aus dem Versiche-
rungsvertrag bestimmen sich ausschließlich nach öster-
reichischem Recht. Die Vertragssprache ist deutsch. 

11 Anzeigen und Willenserklärungen 

Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und 
Erklärungen sind in geschriebener Form abzugeben 
und sollen an die deutsche Niederlassung des Versi-
cherers in Köln gerichtet werden. 
11.1  Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versiche-
rungsnehmers 
11.1.1  Der Versicherungsnehmer hat beim Abschluss 
des Vertrages dem Versicherer alle ihm bekannten 
Umstände, die für die Übernahme der Gefahr erheblich 
sind, anzuzeigen.  
11.1.2  Erheblich sind jene Gefahrumstände, die ge-
eignet sind, auf den Entschluss des Versicherers, den 
Vertrag überhaupt oder zu den vereinbarten Bestim-
mungen abzuschließen, einen Einfluss ausüben. Ein 
Umstand, nach welchem der Versicherer ausdrücklich 
und in geschriebener Form gefragt hat, gilt im Zweifel 
als erheblich. 
Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten des Ver-
sicherungsnehmers oder von einem Vertreter ohne 
Vertretungsmacht geschlossen und kennt dieser den 
gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versiche-
rungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst 
davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwie-
gen. 
11.1.3  Die Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht 
ergeben sich aus §§ 16 bis 22 VersVG. Unter den dort 
genannten Voraussetzungen kann der Versicherer vom 
Versicherungsvertrag zurücktreten, leistungsfrei sein 
oder wegen arglistiger Täuschung anfechten. 
11.2  Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 
während der Vertragslaufzeit 
11.2.1  Vorläufige Deckung 

Schließt der Versicherungsnehmer den Hauptvertrag 
oder den weiteren Vertrag über vorläufige Deckung mit 
einem anderen Versicherer ab, hat er dem bisherigen 
Versicherer den Vertragsschluss unverzüglich mitzu-
teilen. 
11.2.2  Gefahrerhöhung 
Treten nach Abgabe der Vertragserklärung des Versi-
cherungsnehmers Umstände ein, die für die Über-
nahme des Versicherungsschutzes Bedeutung haben, 
hat er die Gefahrerhöhung, nachdem er von ihr Kennt-
nis erlangt hat, unverzüglich anzuzeigen. 
Unrichtige Angaben zu erheblichen Gefahrumständen 
oder das arglistige Verschweigen derartiger Gefahrum-
stände können den Versicherer berechtigen, das Versi-
cherungsverhältnis unter den Voraussetzungen des § 
24 VersVG ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu 
kündigen oder unter den Voraussetzungen des § 25 
VersVG, den Versicherungsschutz zu versagen. 
11.2.3  Zur Vermeidung von Nachteilen ist der Versi-
cherungsnehmer verpflichtet, Änderungen seiner An-
schrift unverzüglich mitzuteilen. Ansonsten gelten an 
die letzte, dem Versicherer bekannte Anschrift ge-
sandte Mitteilungen per eingeschriebenen Brief als 
rechtsverbindlich.  

12 Gesellschafter / Mitinhaber 

12.1  Der Versicherungsfall auch nur eines Gesell-
schafters / Mitinhabers (Ziffer 1.3) gilt als Versiche-
rungsfall aller Gesellschafter / Mitinhaber. 
12.2  Der Versicherer tritt für diese zusammen mit 
einer einheitlichen Durchschnittsleistung ein. Für diese 
Durchschnittsleistung gilt folgendes: 
12.2.1  Die Leistung auf die Haftpflichtsumme ist in 
der Weise zu berechnen, dass zunächst bei jedem 
einzelnen Gesellschafter / Mitinhaber festgestellt wird, 
wie viel er vom Versicherer zu erhalten hätte, wenn er, 
ohne Gesellschafter / Mitinhaber zu sein, allein einzu-
treten hätte (fiktive Leistung), und sodann die Summe 
dieser fiktiven Leistungen durch die Zahl aller Gesell-
schafter / Mitinhaber geteilt wird. 
12.2.2  Bezüglich der Kosten sind die Bestimmungen 
in Ziffer 3.6 in sinngemäßer Verbindung mit den vor-
stehenden Bestimmungen anzuwenden. 
12.2.3  Dieser Durchschnittsversicherungsschutz be-
steht nach Maßgabe der Ziffer 7.1.1 auch zugunsten 
eines Gesellschafters / Mitinhabers, der Nichtversiche-
rungsnehmer ist. 

13 Mitarbeiter 

13.1  Die Beschäftigung eines zuschlagspflichtigen 
Mitarbeiters, der nicht Gesellschafter / Mitinhaber im 
Sinne der Ziffer 1.3 ist, gilt als Erweiterung des versi-
cherten Risikos nach Ziffer 8.4. 
13.2  Wird trotz Aufforderung die Beschäftigung eines 
Mitarbeiters nicht angezeigt, so verringert sich dem 
Versicherungsnehmer gegenüber die Leistung des 
Versicherers in sinngemäßer Anwendung der Ziffer 
12.2, wie wenn der Mitarbeiter Gesellschafter / Mitinha-
ber im Sinne von Ziffer 1.3 wäre. 
13.3  In Ansehung solcher Verstöße, die vor Ablauf 
der Frist der Ziffer 8.4.1 oder nach Bezahlung des Mit-
arbeiterzuschlags erfolgt sind, deckt die Versicherung 
im Rahmen des Versicherungsvertrages auch Haft-
pflichtansprüche, die unmittelbar gegen die Mitarbeiter 
erhoben werden (Ziffer 7.1.1). 
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14 Kumulsperre 

Unterhält der Versicherungsnehmer auf Grund zusätz-
licher Qualifikationen weitere Versicherungsverträge 
und kann er für ein und denselben Verstoß Versiche-
rungsschutz auch aus einem oder mehreren Versiche-
rungsverträgen in Anspruch nehmen, begrenzt die 
Versicherungssumme des Vertrages mit der höchsten 
Versicherungssumme die Leistung aus allen Versiche-
rungsverträgen; eine Kumulierung der Versicherungs-
summen findet nicht statt. § 59 Abs. 1 VersVG gilt ent-
sprechend. 

15 Sachschäden 

15.1  Im bedingungsgemäßen Umfang mitversichert 
sind Ansprüche wegen Sachschäden 

15.1.1  an Akten und anderen für die Sachbehandlung 
in Betracht kommenden Schriftstücken, 
15.1.2  an sonstigen beweglichen Sachen, die das 
Objekt der versicherten Betätigung des Versicherungs-
nehmers bilden, sofern es sich nicht um Sachschäden 
aus Anlass der Ausübung technischer Berufstätigkeit 
oder der Verwaltung von Grundstücken handelt, 
15.2  Nicht versichert sind Ansprüche wegen Sach-
schäden, die entstehen durch Abhandenkommen von 
Geld, geldwerten Zeichen, Wertsachen, Inhaberpapie-
ren und in blanko indossierten Orderpapieren; das 
Abhandenkommen von Wechseln sowie von zu Protest 
gegangenen Schecks ist hingegen mitversichert. 
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